SVWO Anlage 3
(zu § 15 Absatz 1)
[bookmark: Anlage_3_(zu_§_15_Absatz_1)]Unterstützerliste bei Trägern der Krankenversicherung
[bookmark: Unterstützerliste_bei_Trägern_der_Renten]Vorschlagsliste der	Blatt Nr. 	


zur Wahl des Verwaltungsrates der Techniker Krankenkasse.

Auszug aus der – bei der Unterschriftensammlung vorzulegenden – vollständigen Vorschlagsliste (1)
(Name)	(Vorname)	(Anschrift)
Wahlbewerber/-in:	1.

2.

3.

4.

5.

6.

Die vollständige Vorschlagsliste enthält 	 Wahlbewerber/-innen.
Listenvertreter/-in:

Ich bestätige, dass mir die vollständige Vorschlagsliste vorgelegen hat und unterstütze hiermit diese Vorschlagsliste

	Lfd. Nummer
	Name, Vorname
	Anschrift
	Geburtsdatum
	Wahlberechtigt als (2)
	Datum und Unterschrift
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Die Unterstützerliste besteht aus 	 Blättern. (3)

bitte wenden
(Handlungsanweisungen und Datenschutzhinweise)

Seite 2


Handlungsanweisungen an den/die Listenvertreter/-in bzw. Listenträger
[bookmark: Handlungsanweisungen_an_den/die_Listenve]Alle Angaben sind in Maschinenschrift oder in anderer gut leserlicher Schrift (vorzugsweise Druckbuchstaben) einzusetzen. Unterschriften sind eigenhändig zu leisten.
[bookmark: _bookmark0](1) Bei der Unterschriftensammlung ist dem/der Listenunterzeichner/-in die vollständige Vor- schlagsliste vorzulegen.
[bookmark: _bookmark1](2) Angabe der im Einzelfall vorliegenden Voraussetzung (zum Beispiel Versicherte/-r, Rent- ner/-in oder Arbeitgeber).
[bookmark: _bookmark2](3) Die Zahl ist nach Abschluss der Unterschriftensammlung einzusetzen.

Informationen zum Datenschutz für Unterstützer/-innen
[bookmark: _bookmark3][bookmark: Informationen_zum_Datenschutz_für_Unters][bookmark: _bookmark4]Sie haben mit Ihrer Unterstützungsunterschrift personenbezogene Daten für die Vorschlags- liste der1	zur Wahl des Verwaltungsrats der2 Techniker Krankenkasse angegeben. Darüber hinaus kann die/der Listenvertreter/-in der Vorschlagsliste, die Sie unterstützen, zur Ausräumung von Zweifeln an Ihrem Wahlrecht weitere personenbezogene Daten verarbeiten, so zum Beispiel Angaben über ein Beschäf- tigungsverhältnis, den Bezug einer Rente oder das Bestehen einer Arbeitgebereigenschaft oder andere Umstände, aus denen sich das Wahlrecht ergibt (Erklärung nach Anlage 6 zu § 15 Ab- satz 4 der Wahlordnung für die Sozialversicherung).
Für alle personenbezogenen Daten gilt:
1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstüt- zungsunterschriften für Vorschlagslisten nach § 48 Absatz 2 bis 5 des Vierten Buches So- zialgesetzbuch und § 15 Absatz 1 der Wahlordnung für die Sozialversicherung nachzuwei- sen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Datenschutz-Grundverord- nung in Verbindung mit § 48 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und den §§ 15 und 23 der Wahlordnung für die Sozialversicherung.
2. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Ihre Unterstüt- zungsunterschrift für die Vorschlagsliste ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig.
3. [bookmark: _bookmark5]Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten ist die oben genannte vorschlagsberechtigte Organisation im Sinne des § 48 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, die die Unterstützungsunterschriften sammelt. Nach Einreichung der Unterstützerliste beim zuständigen Wahlausschuss der3 Techniker Krankenkasse, c/o Geschäftsbereich Verwaltungsrat/Vorstand, Bramfelder Straße 140, 22305 Hamburg ist der Wahlausschuss für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.
4. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Wahlausschuss des Sozialversicherungs- trägers (Postanschrift siehe Nummer 3.).

Im Falle einer Beschwerde gegen die Entscheidung des Wahlausschusses nach § 24 der Wahlordnung für die Sozialversicherung kann auch der jeweils zuständige Beschwerdewahl- ausschuss Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

Im Falle der Erhebung von Wahlanfechtungsklagen können auch Gerichte der Sozialge- richtsbarkeit Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 91 der Wahlordnung für die Sozialversicherung: Unterstützerlisten für Vorschlagslisten sind nach Ablauf der Amtsdauer der gewählten Organe zu vernichten.

6. Nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der/dem Verantwort- lichen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. Nach Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der/dem Verantwort- lichen die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird Ihre Un- terstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

8. Nach Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der/dem Verantwort- lichen die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr not- wendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrecht- mäßig verarbeitet wurden oder der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

9. Nach Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der/dem Verantwort- lichen statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre per- sonenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung auch verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch einen Antrag auf Einschränkung der Ver- arbeitung wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

10. [bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark7]Sie können sich – wenn Sie der Auffassung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer per- sonenbezogenen Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet wurden – an die/den Datenschutzbeauftragte/-n des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe Nummer 3.) wenden. Sie können sich auch mit einer Beschwerde an die/den für den Sozialversicherungsträger zuständige/-n Datenschutzbeauftragte/-n4 „Der Bundesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn, poststelle@bfdi.bund.de oder poststelle@bfdi.de-mail.de“ oder, sofern die Verarbeitung der Daten bei der vorschlagsberechtigten Organisation betroffen ist, an die/den für diese zuständige/-n Datenschutzbeauftragte/-n5 		 wenden.






[bookmark: _bookmark8]1 Name und Kontaktdaten sind vom Listenträger einzutragen.
[bookmark: _bookmark9]2 Name des Versicherungsträgers ist vom Listenträger einzutragen.
[bookmark: _bookmark10]3 Versicherungsträger sowie Kontaktdaten und Postanschrift des Wahlausschusses des Versicherungs- trägers sind vom Listenträger einzutragen.


[bookmark: _bookmark11]4 Name und Kontaktdaten der/des für den Sozialversicherungsträger zuständigen Landes- oder Bundes- datenschutzbeauftragten sind von der vorschlagsberechtigten Organisation einzutragen.
[bookmark: _bookmark12]5 Name und Kontaktdaten der/des für die vorschlagsberechtigte Organisation zuständigen Landes- oder Bundesdatenschutzbeauftragten sind von der vorschlagsberechtigten Organisation einzutragen.
